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a) Die Ausgestaltung des § 330 ZGB als Grundtatbestand 
sei ein bewußt angestrebtes Ziel der Gesetzgebung gewesen. 
Keine Schadenersatzverpflichtung sei denkbar, ohne daß die 
Tatbestandsmerkmale des § 330 ZGB erfüllt sind.

b) Die erweiterte Verantwortlichkeit sei eine Verantwort
lichkeit aus einer von der Rechtsordnung nicht gebilligten 
Ursache und gelte bis zum Beweis des Gegenteils als durch 
Pflichtverletzung rechtswidrig verursacht.

c) Die Erweiterung der materiellen Verantwortlichkeit 
bestehe gegenüber der allgemeinen Verantwortlichkeit für 
Schadenszufügung allein im Ausschluß der Befreiungsmög
lichkeiten und in keinen weiteren Besonderheiten.

Die Ausgestaltung des § 330 — und im Zusammenhang da
mit der §§ 333, 334 — im ZGB hat u. E. nicht zwangsläufig zur 
Folge, daß die Bestimmungen über die erweiterte materielle 
Verantwortlichkeit keine von § 330 ZGB selbständigen An
spruchsgrundlagen sind. Eine überzeugende Begründung da
für, daß neben den in §§ 344 bis 347 ZGB genannten An
spruchsvoraussetzungen für Schadenersatz die Tatbestands
merkmale des § 330 ZGB geprüft werden und für die Zuer
kennung von Schadenersatz aus der erweiterten materiellen 
Verantwortlichkeit auch vorliegen müßten, wurde bisher 
nicht gegeben. Aus Aufbau, Systematik und Wortlaut des 
ZGB kann u. E. nicht abgeleitet oder gar entnommen wer
den, daß § 330 ZGB Grundtatbestand für die erweiterte ma
terielle Verantwortlichkeit ist.

Der Inhalt der erweiterten materiellen Verantwortlich
keit wird ausschließlich von den Tatbeständen der Verant
wortlichkeit aus Quellen erhöhter Gefahr (§ 344 ZGB), der 
Verantwortlichkeit der Verkehrsbetriebe und Halter von 
Fahrzeugen (§ 345 ZGB), für Schäden durch Tiere (§ 346 ZGB) 
und der des Gebäudeeigentümers oder Nutzungsberechtigten 
(§ 347 ZGB) bestimmt. Daran vermag auch die Tatsache nichts 
zu ändern, daß § 343 ZGB die Überschrift trägt: „Inhalt der 
erweiterten Verantwortlichkeit.“ Diese Bestimmung regelt 
nur, daß eine Befreiung von der Verpflichtung zum Schaden
ersatz ausgeschlossen ist und die Verpflichtung zum Schaden
ersatz beim Vorliegen eines unabwendbaren Ereignisses, des
sen Legaldefinition hier gegeben wird, entfällt.

Wir vertreten die Auffassung, daß bei der erweiterten 
Verantwortlichkeit anstelle der Pflichtverletzung als verant
wortlichkeitsbegründender Schadensursache „die Ursächlich
keit der spezifischen Gefahr einer Tätigkeit oder Sache für 
den eingetretenen Schaden“ tritt.* Es bedarf deshalb nicht 
des Nachweises einer Rechtspflichtverletzung. Auch ein even
tueller Verweis darauf, daß durch die Schadenszufügung letzt
lich immer die berechtigten Interessen des Geschädigten ver
letzt werden und sich dieses Verhalten als eine Verletzung 
der allgemeinen Pflichten zur Vermeidung von Schäden und 
Gefahren i. S. des § 324 ZGB darstellt, führt zu keiner ande
ren Betrachtungsweise. Die Verantwortlichkeit für Schadens
zufügung nach § 330 ZGB setzt stets pflichtverletzendes Han
deln voraus, das ursächlich für den Schadenseintritt sein muß 
und nicht Resultat einer „nachträglichen Bewertung“ der 
Schadenszufügung ist. Die Tatbestände der erweiterten ma
teriellen Verantwortlichkeit stellen gegenüber der allgemei
nen Verantwortlichkeit spezielle Anspruchsgrundlagen dar 
und setzen keine Pflichtverletzung voraus. Das entspricht 
vollauf den praktischen Gegebenheiten, weil sich z. B. gerade 
im Verkehrswesen des öfteren die Unfallursachen nicht mit 
eindeutiger Sicherheit aufklären und feststellen lassen.2

In diesem Zusammenhang ist auch Klinkerts These zu 
widersprechen, daß die Bestimmungen über die erweiterte 
Verantwortlichkeit die Vermutung der Pflichtverletzung als 
Schadensursache enthielten und deshalb der Beweis des Ge
genteils geführt werden müsse, wenn die Verantwortlichkeit 
nicht eintreten soll. Ist die Rechtspflichtverletzung Tatbe
standsmerkmal — wofür sich Klinkert an anderer Stelle ein
deutig ausspricht, weil § 330 ZGB Grundtatbestand für alle 
Regelungen der zivilrechtlichen außervertraglichen Verant
wortlichkeit sei —, dann ist sie bei Geltendmachung der ma
teriellen Verantwortlichkeit auch konkret nachzuweisen. 
Ganz abgesehen davon sind in den Tatbeständen der §§ 344 
bis 347 ZGB keine gesetzlichen Vermutungen normiert.

Es steht u. E. außer Frage, daß die erweiterte Verantwort
lichkeit nur eintreten kann, wenn der Schaden rechtswidrig 
herbeigeführt wurde. Die Rechtswidrigkeit der Schadensver
ursachung äußert sich in den schädlichen Folgen und ist je
der Art der Rechtsverletzung und der zivilrechtlichen Ver
antwortlichkeit (vertraglicher und außervertraglicher) imma
nent.

Nicht gefolgt werden kann Klinkert darin, daß die sub
jektive Vorwerfbarkeit der schadensverursachenden Hand
lung keine generelle Voraussetzung einer Schadenersatzver
pflichtung, sondern nur noch als Befreiungsmöglichkeit für

den Schädiger vorgesehen sei. Es muß vor allem der Auffas
sung widersprochen werden, daß im ZGB auf das Verschul
den als systembestimmenden Gesichtspunkt der zivilrechtli
chen Verantwortlichkeit verzichtet worden sei. Diese Betrach
tungsweise ist u. E. zu einseitig; sie berücksichtigt nicht, daß 
auch nach dem früheren Recht das Verschulden grundsätz
lich nur bei Schadenersatz tatbestandsmäßige Voraussetzung 
gewesen ist. Für die Schadenersatzpflicht des Bürgers ist das 
Verschulden auch heute Prinzip der Wiedergutmachung 
(§§330, 333 ZGB). Das Neue des ZGB besteht insoweit darin, 
daß die Verantwortlichkeit für von Betrieben verursachte 
Schäden mit §§ 330, 334 ZGB prinzipiell eine andere, den ge
sellschaftlichen Bedingungen entsprechende Regelung erfah
ren hat und das Verschulden bei der Verursachung von Schä
den durch Bürger gesetzlich vermutet wird — mit der Möglich
keit der Schuldbefreiung. Diese Regelung und die Bestim
mungen über die erweiterte materielle Verantwortlichkeit 
entsprechen praktischen Gegebenheiten und dem umfassen
den Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum. Fast aus
schließlich sind die Schäden, die durch Bürger verursacht 
wurden, und die Schadenszufügungen aus der erweiterten 
materiellen Verantwortlichkeit schuldhaft verursacht wor
den.

Von dem gesetzlich vermuteten Schuldvorwurf (§ 333 
Abs. 1 ZGB) kann der Bürger sich als Schädiger befreien. 
Wir stimmen folgender These von G. В ley zu: „In all den 
Fällen, in denen weder ein Verschulden noch ein Nichtver
schulden feststellbar ist, greift die Verschuldensvermutung 
Platz, d. h., ein Verschulden wird als gegeben vorausgesetzt, 
und die zivilrechtliche Verantwortlichkeit tritt ebenfalls 
ein.“3 Die Schuld des Bürgers ist hiernach generelle Voraus
setzung für die allgemeine zivilrechtliche materielle Verant
wortlichkeit für Schadenszufügung nach §§ 330, 333 ZGB.

Die erweiterte zivilrechtliche Verantwortlichkeit nach 
§ 343 ff. ZGB ist eine Verantwortlichkeit, für die
— der konkrete Nachweis einer Pflichtverletzung vom Ge

setz nicht gefordert wird,
— bei Verantwortlichkeit des Bürgers das Verschulden im 

Gegensatz zur allgemeinen Verantwortlichkeit keine Tat
bestandsvoraussetzung ist,

— der Bürger sich deshalb von einem gesetzlich vermuteten 
oder nachgewiesenen Schuldvorwurf nicht befreien kann,

— auch eine Befreiung des Betriebes von der Verpflichtung 
zum Schadenersatz nach § 334 ZGB ausgeschlossen ist,

— gemäß § 343 Abs. 2 ZGB — oder in den gesetzlich aus
drücklich vorgesehenen Fällen (z. B. § 172 ZGB) — die 
Verpflichtung zum Schadenersatz nur dann entfällt, wenn 
der Schaden auf ein unabwendbares Ereignis zurückzu
führen ist. (Der Begriff des unabwendbaren Ereignisses 
findet keine Anwendung auf die Fälle der allgemeinen 
zivilrechtlichen außervertraglichen Verantwortlichkeit.)

Zur Mitverantwortlichkeit
bei der erweiterten zivilrechtlichen Verantwortlichkeit

Klinkert ist grundsätzlich darin zuzustimmen, daß die rechts
politische und rechtssystematische Konzeption der außerver
traglichen Verantwortlichkeit auch für die Mitverantwort
lichkeit des Geschädigten wichtige Ansatzpunkte gibt. Unver
ständlich ist uns jedoch, warum für die Prüfung der Mitver
antwortlichkeit des Geschädigten keine anderen Vorschriften 
maßgebend sein sollen als für die Prüfung der Verantwort
lichkeit des Schädigers. Eine solche Betrachtung verkennt 
u. E., daß die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten immer 
nur auf der rechtlichen Grundlage seiner für diesen Scha
densfall vorgesehenen Verantwortlichkeit beurteilt werden 
kann. Die Mitverantwortlichkeit z. B. eines Fahrers oder eines 1

1 Vgl. Zivilrecht, Lehrbuch, Teil 2, Berlin 1981, S. 215; M. PosCh, 
SChutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums vor Scha
denszufügung, Grundriß Zivilrecht, Heft 8, Berlin 1977, S. 70.

2 Ein charakteristisches Beispiel ist das sog. Veltener Eisenbahn
unglück. Der Entscheidung des damaligen Landgerichts Berlin 
vom 25. Februar 1950 — 10.0.410/48 - lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Ein Fahrgast hatte in das Abteil eines Eisenbahn
wagens einen gefüllten Benzinkanister und mehrere Filmstreifen 
mitgenommen. Diese Gegenstände hatten sich entzündet und 
einen Brand in dem Wagen ausgelöst, bei dem 24 Menschen den 
Tod fanden. Es konnte nicht festgestellt werden, ob die Ursache 
hierfür ein achtlos weggeworfenes Streichholz, ein Zigaretten
stummel, Funkenflug oder Selbstentzündung gewesen ist. Das 
Landgericht hat die Eisenbahn zum Schadenersatz nach dem 
damals geltenden § 1 Reichshaftpflichtgesetz verurteilt.

3 G. Bley, „Lehrbuch Zivilrecht — eine bedeutende Bereicherung 
der zivilrechtlichen Fachliteratur“, NJ 1982, Heft 1, S. 21 ff. (23).


